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ERSTELLT DURCH ERSTELLT AM S ITZUNGSTEIL

Tagesbetreuung für Kinder 14.04.2021 öffentlich

GREMIUM STATUS TERMIN E INLADUNG TOP

Jugendhilfeausschuss beschließend 01.06.2021 2/20 2

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes
Ergänzung zum Förderantrag für das Kitajahr 2021/2022

F INANZIELLE AUSWIRKUNGEN

keine

INKLUSIONSVERTRÄGLICHKEIT

n.v.

KLIMAVERTRÄGLICHKEIT

n.v.

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Jugendhilfeausschuss beschließt -ergänzend zu VL25/2021- im Kitajahr 2021/2022 Kinderta-
gespflege durch 66 Tagespflegepersonen anzubieten.

Der Bürgermeister
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SACHDARSTELLUNG

Mit der Vorlage 25/2021 hat der Jugendhilfeausschuss am 02.03.2021 beschlossen, welche
Gruppenformen mit welchen Betreuungszeiten im Kindergartenjahr 2021/2022 angeboten wer-
den. Dies war notwendig für die  Beantragung der Landesmittel zum 15.03.2021.

Dieser Beschluss beinhaltet auch ein Angebot von 160 Plätzen in der Kindertagespflege, darunter
120 für Kinder unter drei Jahren und 40 für Kinder über drei Jahren.

Aufgrund geänderter Vorgaben (siehe Anlage, LWL-Rundschreiben Nr. 5 ) ist nunmehr zum Kin-
dergartenjahr 2021/2021 erstmals  auch über die Anzahl der Tagespflegepersonen zu
beschließen, die der Anzahl der Kindertagespflegeplätze zu Grunde liegt.

Mit dieser Vorlage wird der Beschluss vom 02.03.2021 daher um den Zusatz ergänzt, dass die
160 Plätze in der Kindertagespflege durch 66 Tagespflegepersonen angeboten werden.

Darüber hinaus bleibt der Beschluss vom 02.03.2021 unverändert. Die Ergänzung ist notwendig,
um die beantragen Landesmittel für Kindertagespflege zu erhalten.

Bei der genannten Zahl handelt es sich um eine Planzahl, die Basis der finanziellen Förderung ist.
Die tatsächliche Anzahl kann abweichen und wird im Laufe des Kitajahres ansteigen.
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